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12 Das Rote Kreuz.

Hiet. Am 14. Dezember fand im Plänkemattschul-
Haus das Schlnßexamen eines Krankeupflegekurjes statt.

Zum erstenmal wurde ein solcher Kurs veranstaltet,
und zwar besonders für Damen; die früheren Kurse

waren eher für erste Hülfe bei iinsällen berechnet. Es

nahmen an diesem Kurse 64 Personen teil, 43 Frau-
zösijch- und 21 Deutschjprechende. In .36 Stunden
wurde unter Leitung der stets bewahrten Herren
41r. Grnlter und Dr. Terraz aus Biet das ganze

Pensum bewältigt.
Das Examen, das nicht nur sehr interessant, sondern

auch außerordentlich lehrreich war, beweist in geradezu

zwingender Weise, daß Lehrer und Schiller ihre ganze

Energie eingesetzt haben, um die oft schwierige, viel

leicht trockene Materie zu überwinden. Es war eine

Freude, die treffenden Antworten zu höre», die ans

ebenso klare Fragen folgten. Den Aerzten möchten

wir an dieser Stelle vor allem besonders danken für
die großen Opfer, die sie der guten Samaritersache

bringen; dann aber beglückwünschen wir auch die

Schülerinnen zum großen Erfolg ihrer Arbeitsstunden.

Wir leben der Hoffnung, die Sektion Viel werde auch

fllrderhin vom jchweiz. Samariterbund als feste Stütze

angesehen werden.

5àei2erilàr Militcirlcinttàvsrà.

Zu; (isa Verlicindlungsn 6ss leatrcilvoritalickes.

Das Haupttraktandnm bildet eine Zwistig-
keit zwischen einer Sektion und einem ihrer
Mitglieder. Das RekurSbegehren des Mit-
gliedes konnte, weil verspätet, nicht berück-

sichtigt werden.
Es wäre zu wünschen, das; die Sektionen

nur im äußersten Notfall von dem ihnen
zustehenden Recht der Ausschließung Gc-
brauch machen. Dieses Vorgehen bringt nicht
nur das ausgeschlossene Mitglied, das unter
Umständen wegen Kreditschädigung gegen
die Sektion oder einzelne Mitglieder Klage
führen könnte, in Mißkredit, sondern auch
die Sektion, die in solchen Fällen nur zu
gern unter Parteihader zu leiden hat.
Durch etwas mehr Diplomatie ließen sich

die erwähnten Unannehmlichkeiten leicht
vermeiden, und der Zentralvorstand gibt sich

der angenehmen Hoffnung hin, daß dieser
dritte Fall auch der letzte sein werde, mit
dem er sich zu befassen hat.

Als weiteres Traktandum figurierte der

Entzug der Portofreiheit. Von Bern auö
sind in dieser Sache schlimme Nachrichten
eingelaufen und wir befürchten sehr, daß
alle unsere Schritte ohne Erfolg sein
werden.

Zur Sprache kam ferner die Armbinde.
Von einigen Sektionen wurde geltend ge-
macht, daß das Tragen der Armbinde
erlaubt sei. Dem gegenüber stellen wir in
Ergänzung unseres Zirkulars vom N Oll
tober 1912 fest, daß nach eingezogenen
Erkundigungen das Tragen der Armbinde
mit dem Roten Kreuz nicht gestattet
ist. Dagegen kann eine weiße oder mit
irgend einem andern Zeichen versehene
Armbinde getragen werden. Wir hoffen, mit
Anfang des nächsten Jahres die Frage
endgültig lösen zu können.

—

Zàeiisrjscker Zainciriterbuà

Sitzung îles lentralvorîtanciss, Zainstag äsn 1». vereinbar 1912,
nachmittags 3 lltir, in Ölten.

Zus 6en Vsrticniàiigell:
1. In den Schweizerischen Samariterbund wird aufgenommen die Sektion Amriswil

mit öl Aktivmitgliedern.
2. Die Verteilung der Freimarken wird nach Neujahr vorgenommen werden-

Der Protokollführer; kisli.
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